
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 07.05.2018 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/629 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 17.05.2018 

Rat 29.05.2018 

 
 

 

Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes "Am Schlee" im Ortsteil 

Holtwick im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Eingegangene Stellungnahmen 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
 

 

FB/Az.: FB II / 621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PlBUA, 20.03.2018, TOP 7 ö.S., SV IX/614 
Rat, 22.03.2018, TOP 9 ö.S., SV IX/614 

 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung:  

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die in der Sitzungsvorlage Nr. IX/629 in Anlage I 
aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange keine Anregungen und 
Bedenken vorgetragen haben.  
 
Der der Sitzungsvorlage Nr. IX/629 in Anlage II beigefügte Bebauungsplanentwurf mit 
Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Schlee“ im Ortsteil Holtwick im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB wird gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen. 
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Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 22.03.2018 die Durchführung 
des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Schlee“ im Ortsteil Holtwick 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Auf die 
Sitzungsvorlage Nr. IX/614 wird verwiesen.  
 
Es ist vorgesehen, im Bebauungsplan festzulegen, dass Garagen, Stellplätze und Ne-
benanlagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind. Dadurch 
soll eine größere Flexibilität hinsichtlich der baulichen Ausnutzung der Grundstücke im 
gesamten Plangebiet geschaffen werden.  
Alle weiteren textlichen und zeichnerischen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan „Am 
Schlee“ bleiben unverändert. 
 
Auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht kann in diesem Verfahren verzichtet wer-
den. 
 
Im Rahmen des Verfahrens wurde eine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
im Zeitraum vom 04.04.2018 bis 04.05.2018 einschließlich durchgeführt.   
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom 23.03.2018 beteiligt. Stellungnahmen, die 
Anregungen und Bedenken beinhalten, sind nicht eingegangen. Die Stadtwerke Coesfeld 
GmbH verweisen in ihrer Stellungnahme vom 26.04.2018 auf zwei Schreiben zur Unter-
suchung des Wasserverteilungsnetzes vom 02.05.2016 bzw. 13.07.2017. Dieses wird zur 
Kenntnis genommen. Ein Beschluss durch den Rat ist nicht erforderlich.  
Der Kreis Coesfeld, Brandschutzdienststelle, erklärt in seiner Stellungnahme vom 
19.04.2018, dass die Löschwasserversorgung im Plangebiet über die Erweiterung des 
Trinkwassernetzes mit Anordnung von Hydranten sichergestellt wird. Dies ist entspre-
chend der Begründung zum Bebauungsplan. Ein Beschluss durch den Rat ist daher nicht 
erforderlich.  

Die eingegangenen Stellungnahmen werden in Anlage I vorgelegt.   
 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung ist als Anlage II beigefügt.  
 
Verfahrenstechnisch ist nunmehr der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB zu 
fassen. Dieser ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
Schlüter 
Sachbearbeiterin 
 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die 
weder Anregungen noch Bedenken geäußert haben 
Anlage II: Bebauungsplanentwurf mit Begründung  
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